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Erlasstexte (Auszüge aus dem Schulgesetz) 
 

Zu 1.2 Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen 
§ 47 Beendigung des Schulverhältnisses 
(1) Das Schulverhältnis endet, wenn 
 

8. die nicht mehr schulpflichtige Schülerin oder der nicht mehr schulpflichtige Schüler trotz schriftlicher Erinnerung 
ununterbrochen 20 Unterrichtstage unentschuldigt fehlt. 
 

§ 53 Erzieherische Einwirkungen, Ordnungsmaßnahmen 
(4) Maßnahmen nach Absatz 3 Nr. 4 und 5 sind nur zulässig, wenn die Schülerin oder der Schüler durch schweres oder 
wiederholtes Fehlverhalten die Erfüllung der Aufgaben der Schule oder die Rechte anderer ernstlich gefährdet oder 
verletzt hat. Bei Schulpflichtigen bedarf die Entlassung von der Schule der Bestätigung durch die Schulaufsichtsbe-
hörde, die die Schülerin oder den Schüler einer anderen Schule zuweisen kann. Die Entlassung einer Schülerin oder 
eines Schülers, die oder der nicht mehr schulpflichtig ist, kann ohne vorherige Androhung erfolgen, wenn die Schülerin 
oder der Schüler innerhalb eines Zeitraumes von 30 Tagen insgesamt 20 Unterrichtsstunden unentschuldigt versäumt 
hat. 

 
 

Zu 2.3 Auskünfte an die Eltern volljähriger Schülerinnen und Schüler 
§ 120 Schutz der Daten von Schülerinnen und Schülern und Eltern 
(8) Die Schule kann Eltern volljähriger Schülerinnen und Schüler über wichtige schulische Angelegenheiten wie 

1. die Nichtversetzung, 
2. die Nichtzulassung oder das Nichtbestehen einer Abschlussprüfung, 

3. den vorübergehenden Ausschluss vom Unterricht über eine Woche hinaus, 
4. die Entlassung von der Schule oder deren Androhung und 
5. die Verweisung von allen öffentlichen Schulen oder deren Androhung  
und über sonstige schwerwiegende Sachverhalte informieren, die das Schulverhältnis wesentlich beeinträchtigen. Die 
Schülerinnen und Schüler sind von den beabsichtigten Auskünften vorab in Kenntnis zu setzen. 
 
 

Zu 3.5 Erwartungen an die Arbeitshaltung der Schülerinnen und Schüler 
§ 42 Allgemeine Rechte und Pflichten aus dem Schulverhältnis 
(1) Die Aufnahme der Schülerin oder des Schülers in eine öffentliche Schule begründet ein öffentlich-rechtliches Schul-
verhältnis. Aus ihm ergeben sich für alle Beteiligten Rechte und Pflichten. Dies erfordert ihre vertrauensvolle Zusam-
menarbeit. 

(2) Schülerinnen und Schüler haben das Recht, im Rahmen dieses Gesetzes an der Gestaltung der Bildungs- und Erzie-
hungsarbeit der Schule mitzuwirken und ihre Interessen wahrzunehmen. Sie sind ihrem Alter entsprechend über die 
Unterrichtsplanung zu informieren und an der Gestaltung des Unterrichts und sonstiger schulischer Veranstaltungen 
zu beteiligen. 

(3) Schülerinnen und Schüler haben die Pflicht daran mitzuarbeiten, dass die Aufgabe der Schule erfüllt und das Bil-
dungsziel erreicht werden kann. Sie sind insbesondere verpflichtet, sich auf den Unterricht vorzubereiten, sich aktiv 
daran zu beteiligen, die erforderlichen Arbeiten anzufertigen und die Hausaufgaben zu erledigen. Sie haben die Schul-
ordnung einzuhalten und die Anordnungen der Lehrerinnen und Lehrer, der Schulleitung und anderer dazu befugter 
Personen zu befolgen. 

 
§ 43 Teilnahme am Unterricht und an sonstigen Schulveranstaltungen 
(1) Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, regelmäßig am Unterricht und an den sonstigen verbindlichen Schul-
veranstaltungen teilzunehmen. Die Meldung zur Teilnahme an einer freiwilligen Unterrichtsveranstaltung verpflichtet 
zur regelmäßigen Teilnahme mindestens für ein Schulhalbjahr. 

(2) Ist eine Schülerin oder ein Schüler durch Krankheit oder aus anderen nicht vorhersehbaren Gründen verhindert, die 
Schule zu besuchen, so benachrichtigen die Eltern unverzüglich die Schule und teilen schriftlich den Grund für das 
Schulversäumnis mit. Bei begründeten Zweifeln, ob Unterricht aus gesundheitlichen Gründen versäumt wird, kann die 
Schule von den Eltern ein ärztliches Attest verlangen und in besonderen Fällen ein schulärztliches oder amtsärztliches 
Gutachten einholen. 


